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10/07 Verwaltungsgerichtshof

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

B-VG Art131 Abs1 Z1;

StVO 1960 §35;

VwGG §34 Abs1;

VwRallg impl;

Rechtssatz

Aus dem vom Bf gestellten Antrag "auf Entfernung wegen der Verwechslungsgefahr mit einem Straßenverkehrszeichen

(allgemeines Fahrverbot)" ergibt sich noch kein subjektives Recht iSd Art. 131 Abs. 1 Z. 1 B-VG. Ein solches kann weder

dem Wortlaut des § 35 StVO 1960, der nur von einer behördlichen Aufgabe spricht, noch dessen Zweck entnommen

werden.
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